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Der Neujahrsempfang unserer Großen 
Kreisstadt Löbau ist eine alljährliche und 
beliebte Tradition zu Beginn eines jeden 
Jahres. Auch 2020 lud Oberbürgermeis-
ter Dietmar Buchholz zu einem festlichen 
Abend in die Johanniskirche ein. Dieser Ein-
ladung folgten neben Löbauer Stadträten, 
weiteren Vertretern aus der Kommunalpo-
litik und des Landkreises Görlitz auch Lö-
bauer Händler, Unternehmer, Ehrenamtli-
che, Schulleiter und Schulleiterinnen sowie 
Gäste aus dem polnischen Landkreis Lubań, 
um Landrat Walery Czarnecki.
Während seiner Festrede bedankte sich 
Oberbürgermeister Dietmar Buchholz vor 
allem bei den zahlreich anwesenden ehren-
amtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhel-
fern, welche im zurückliegenden Wahljahr 
2019 maßgeblich zu einem reibungslosen 
Ablauf in der Stadt Löbau beigetragen ha-
ben. „Mit der Übernahme dieses Ehrenam-
tes haben Sie einen wichtigen Beitrag für 
unsere Demokratie geleistet. Ohne Ihre Mit-
arbeit wären Wahlen als zentrales Element 
einer repräsentativen Demokratie kaum 
durchführbar. Vielen Dank für die Einsatz-
freude, die Professionalität, Sachverstand 
und die Fähigkeit, auch in schwierigen Si-
tuationen einen kühlen Kopf zu bewahren“, 
sagte Dietmar Buchholz in Richtung der 
Helfer und bedankte sich zugleich bei allen 
Ehrenamtlern, welche in Vereinen und Or-
ganisationen, in der Freiwilligen Feuerwehr, 
Schulen und Kindertagesstätten, Kirchge-
meinden, Pflegeeinrichtungen, Treffpunk-
ten für Senioren oder für junge Menschen 
Einsatz leisten. 
Weiterhin blickte Oberbürgermeister Diet-
mar Buchholz auf das Erreichte im vergan-
genen Jahr zurück und zog im Hinblick auf 
die Fertigstellung des neuen Feuerwehrge-
rätehauses Kittlitz und den Sanierungsstart 
der Grundschule in Kittlitz, abgeschlosse-

ne Tiefbauarbeiten im Stadtgebiet und in 
den Ortsteilen, ein erfolgreichen Stadtfest-
wochenende sowie den vielen gewinnbrin-
genden Treffen der Feuerwehren aus Lö-
bau und des Landkreises Lubań im Rahmen 
des Interreg-Projektes „Kommando zur Hil-
fe! | Na pomoc!“ eine positive Bilanz. 
Für das bereits einen Monat alte „neue“ 
Jahr 2020 wünschte sich Oberbürgermeis-
ter Dietmar Buchholz, dass die Stadt in den 
kommenden Jahren an die Erfolge der zu-
rückliegenden Zeit anknüpfen kann und 
dass alle politischen Kräfte dabei mitwir-
ken. „Die Menschen unserer Stadt, die uns 
gewählt haben, erwarten Entscheidungen, 
nicht Enthaltungen und sie erwarten Fort-
schritt und Bewegung, statt Stillstand. Ge-
meinsam können wir unsere Pläne umset-
zen. Auch 2020 wird sicher in vielfacher 
Hinsicht ein ereignisreiches Jahr werden 
und Löbaus Chancen stehen nicht schlecht. 
Also packen wir es an“, so der Oberbürger-
meister.
Musikalisch umrahmt wurde der Abend 
von einem Ensemble der BigBand „Klang-
farben“. Einigen geladenen Gästen wur-
de zudem besondere Ehre zuteil: so wur-

den Dr. Gerold Polentz, Dr. Gottfried Sterzel 
und Hans Golombek für ihre langjährige 
Arbeit als Stadträte mit dem Eintrag in das 
Goldene Buch der Großen Kreisstadt ge-
ehrt. Selbe Ehrung erfuhren Joachim Neu-

mann (ehemaliger 
Technischer Ge-
schäftsführer der 
Stadtwerke Löbau 
GmbH) und Joa-
chim Birnbaum 
(Leiter Veranstal-
tungsorganisation 
der Landesgarten-
schau, Projektleiter 
„Tag der Sachsen“, 
ehem. Geschäfts-
führer Messe- & 
V e r a n -
staltungs-
p a r k ) . 
C l a u d i a 
D e i c h s e l 
und Bern-
hard Hof-
mann wur-
den mit 
dem Eh-
r e n p r e i s 
der Stadt Löbau für ihre langjährige Tätig-
keit im Gemeindewahlausschuss ausge-
zeichnet. Eine Ehrung für ihr Engagement 
als Wahlhelferinnen und Wahlhelfer erhiel-
ten Bianka Scholz, Wolfgang Rohr, Christa 
Rothaupt, Erika Schoen, Annemarie Wolf, 
Bärbel Hoyer, Karin Tietz, Sylke Freund, Ines 
Stecker, Katharina Zöllner, Hans-Jürgen En-
gelmann sowie Ina Strauß.

Ein festlicher Abend zum Jahresbeginn
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Stadtrat und Stadtverwaltung

Termine der  
Stadtrats- und 
Ausschusssitzungen 
Die 07. Sitzung des Stadtrates findet am 
Donnerstag, den 06.02.2020, 18:30 Uhr, im 
Ratssaal des Rathauses, Altmarkt 1, statt.

Die 07. Sitzung des Hauptausschusses fin-
det am Dienstag, den 18.02.2020, 17:00 Uhr 
im Rathaus, Dienstzimmer des Oberbürger-
meisters, Altmarkt 1, statt.

Die 08. Sitzung des Stadtrates findet am 
Donnerstag, den 05.03.2020, 18:30 Uhr, im 
Ratssaal des Rathauses, Altmarkt 1, statt.

Die Tagesordnung des Stadtrates und der 
Ausschüsse wird an der Bekanntmachungs-
tafel im Eingangsbereich des Rathauses Lö-
bau bekannt gegeben.

www.loebau.de „Stadtrat“

Fundbüro 
In der Zeit vom 12.12.2019 bis 13.01.2020 
wurden folgende Fundsachen abgegeben:

1 Smartphone, Marke Gigaset (schwarz 
mit Displayschaden)
gefunden am: 28.12.2019
Fundort: Äußere Zittauer Straße

Diese Fundsachen sind in der Stadtver-
waltung Löbau, Ordnungsverwaltung,  
Zimmer S 2.05, Altmarkt 17, 02708 Löbau, 
Tel.: 03585/450310 abzuholen.

Beschlüsse  
des Stadtrates der  
Großen Kreisstadt 
Löbau vom 09.01.2020
Beschluss Nr. 35/2019/SR
Beschlussgegenstand

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Löbau 
beschließt das fortgeschriebene Einzelhan-
delskonzept der Großen Kreisstadt Löbau in 
der Fassung vom Februar 2019. 
Die Verwaltung wird beauftragt, das be-
stehende Planungsrecht sukzessive an die 
formulierten Ziele/Grundsätze des Einzel-
handelskonzepts anzupassen und – wo er-
forderlich – das planungsrechtliche Instru-
mentarium zur Steuerung auszuschöpfen. 

Das Wählerverzeichnis für die Ergän-
zungswahl im Ortsteil Großdehsa mit Eise-
rode/Nechen wird in der Zeit vom 17.02. 
bis zum 21.02.2020 während der allge-
meinen Sprechzeiten der Stadtverwal-
tung Löbau:

Montag 09.00 bis 12.00 Uhr
Dienstag  09.00 bis 12.00 Uhr und 

14.00 bis 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag  09.00 bis 12.00 Uhr und 

14.00 bis 16.00 Uhr
Freitag 09.00 bis 12.00 Uhr
im Technischen Rathaus, Johan-
nisstraße 1A, 02708 Löbau, Pass- und 
Meldebehörde für Wahlberechtigte zur 
Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder 
Wahlberechtigte hat das Recht, Einsicht 
in das Wählerverzeichnis zu nehmen, 
um die Richtigkeit oder Vollständig-
keit der zu seiner Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten zu über-
prüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die 
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Da-
ten von anderen im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Personen überprüfen 
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu ma-
chen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerver-
zeichnisses ergeben kann. Das Recht 
auf Überprüfung besteht nicht hinsicht-
lich der Daten von Wahlberechtigten, 
für die im Melderegister eine Auskunfts-
sperre gemäß § 51 Abs. 1 des Bundes-
meldegesetzes eingetragen ist. Inner-
halb der Frist zur Einsichtnahme sind die 
Einsichtnahme in das Wählerverzeich-
nis durch Wahlberechtigte und das An-
fertigen von Auszügen aus dem Wäh-
lerverzeichnis zulässig, soweit dies im 
Zusammenhang mit der Prüfung des 
Wahlrechts einzelner bestimmter Per-
sonen steht. Die Auszüge dürfen nur für 
diesen Zweck verwendet und unbetei-
ligten Dritten nicht zugänglich gemacht 
werden. Wählen kann nur, wer in das 
Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein für die Ergänzungs-
wahl hat.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wäh-
lerverzeichnis für unrichtig oder un-
vollständig hält, kann innerhalb der 
unter Punkt 1 genannten Öffnungs-
zeiten, spätestens am 21.02.2020, bis 
12.00 Uhr bei der Stadtverwaltung 
Löbau, Technisches Rathaus, Johan-

Öffentliche Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Ergänzungswahl zur Ortschaftsratswahl gemäß 
§ 34 Abs. 7 der SächsGemO am Sonntag, dem 08. März 2020  
im Ortsteil Großdehsa mit Eiserode/Nechen

nisstraße 1A, Pass- und Meldebehörde 
Einspruch einlegen bzw. Antrag auf Be-
richtigung stellen. Der Einspruch/Antrag 
kann schriftlich bei Stadtverwaltung Lö-
bau, Altmarkt 1, 02708 Löbau oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eingelegt/ge-
stellt werden. Soweit die behaupteten 
Tatsachen nicht offenkundig sind, hat 
der Antragsteller die erforderlichen Be-
weismittel beizufügen.

1.  Wahlberechtigte, die in das Wählerver-
zeichnis eingetragen sind, erhalten bis 
spätestens zum 16.02.2020 einen Wahl-
benachrichtigungsbrief für die Ergän-
zungswahl. Die Benachrichtigungen ent-
halten auf der Rückseite einen Vordruck 
für einen Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheins. In der Wahlbenachrichtigung 
sind das Wahlgebiet und der Wahlraum 
angegeben, in dem die Wahlberechtig-
ten zu wählen haben. Der Wahlraum ist 
barrierefrei. Wer keine Wahlbenachrich-
tigung erhalten hat, aber glaubt, wahlbe-
rechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen bzw. die 
Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
beantragen, wenn er nicht Gefahr laufen 
will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann. Wahlberechtigte, die nur auf An-
trag in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen werden und die bereits Wahlschein/e 
und Briefwahlunterlagen beantragt ha-
ben, erhalten keine Wahlbenachrichti-
gung.

2.  Wer einen Wahlschein für die Ergän-
zungswahl hat, kann an der Wahl durch 
Stimmabgabe im Wahlraum des Wahlge-
bietes Großdehsa mit Eiserode/Nechen 
oder durch Briefwahl teilnehmen.

3.  Einen Wahlschein für die Ergänzungs-
wahl erhält auf Antrag
3.1  ein in das Wählerverzeichnis einge-

tragener Wahlberechtigter,
3.2  ein nicht in das Wählerverzeichnis 

eingetragener Wahlberechtigter,
a)  wenn er nachweist, dass er ohne 

sein Verschulden versäumt hat, 
rechtzeitig die Berichtigung des 
Wählerverzeichnisses bis zum 
21.02.2020 zu beantragen (§  4 
Abs. 2 und 3 des Kommunalwahl-
gesetzes),

b)  wenn sein Recht auf Teilnahme an 
der Wahl erst nach Ablauf der Frist 
zur Einsichtnahme (21.02.2020) 
entstanden ist oder
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c) wenn sein Wahlrecht im Be-
schwerdeverfahren festgestellt wor-
den ist.

4.  Wahlscheine können von in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Wahlbe-
rechtigten bis zum 06. März 2020, 16.00 
Uhr, bei der Stadt Löbau, Technisches 
Rathaus, Johannisstraße 1A, Pass- und 
Meldebehörde mündlich, aber nicht 
fernmündlich (telefonisch), schriftlich 
oder elektronisch in dokumentierba-
rer Form beantragt werden. Die Schrift-
form gilt auch durch Telefax, Telegramm, 
Fernschreiben oder E-Mail gewahrt. Im 
Fall nachweislich plötzlicher Erkrankung, 
die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der An-
trag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr im 
Wahllokal gestellt werden. Wahlberech-
tigte, die glaubhaft versichern, dass ih-
nen die beantragten Wahlscheine nicht 
zugegangen sind, können bis zum Tag 
vor der Wahl, 12.00 Uhr, neue Wahlschei-
ne beantragen.
Im Antrag sind die Anschrift des Wahl-
berechtigten und sein Geburtsdatum 
oder die laufende Nummer, unter der er 
im Wählerverzeichnis geführt wird, an-
zugeben. 
Nicht in das Wählerverzeichnis einge-
tragene Wahlberechtigte können aus 
den unter Nr. 3.2 Buchstaben a) bis c) 
und unter Nr. 4 angegebenen Gründen 
den Antrag auf Erteilung von Wahlschei-
nen noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr im 
Wahllokal, stellen. Wer den Antrag für 
einen anderen bei der Ergänzungswahl 
stellt, ausgenommen er ist als Hilfsper-
son eines Wahlberechtigten mit Behin-
derungen tätig, muss durch Vorlage ei-
ner schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahlbe-
rechtigter mit Behinderungen kann sich 
für die Antragstellung der Hilfe einer an-
deren Person bedienen. Die Hilfsperson 
muss das 16. Lebensjahr vollendet haben.

5.  Mit dem Wahlschein für die Ergänzungs-
wahl erhalten die Wahlberechtigten
-  einen amtlichen Stimmzettel für die Er-

gänzungswahl,
-  einen amtlichen gelben Stimmzettel-

umschlag,
-  einen amtlichen orangefarbenen Wahl-

briefumschlag mit der Anschrift, an die 
der Wahlbrief zurückzusenden ist und

- ein Merkblatt für die Briefwahl.
Holt der Wahlberechtigte persönlich den 
Wahlschein und die Briefwahlunterlagen 
ab, so kann er die Briefwahl an Ort und 
Stelle ausüben. Die Abholung von Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen für ei-
nen anderen ist nur möglich, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der 
Unterlagen durch Vorlage einer schriftli-

chen Vollmacht nachgewiesen wird und 
die bevollmächtigte Person nicht mehr 
als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat 
sie der Gemeindebehörde vor Empfang-
nahme der Unterlagen schriftlich zu ver-
sichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen.
Bei der Briefwahl muss der Wähler den 
Wahlbrief mit dem Stimmzettel in dem 
Stimmzettelumschlag und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene 
Stelle absenden, dass der Wahlbrief für 
die Ergänzungswahl dort spätestens am 
Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.
Später eingehende Wahlbriefe werden 
bei der Wahl nicht berücksichtigt.

6.  Wer durch Briefwahl wählt
-  kennzeichnet persönlich den Stimm-

zettel,
- legt diesen in den gelben Stimmzettel-
umschlag und verschließt ihn,

-  unterzeichnet die Versicherung an Ei-
des statt zur Briefwahl unter Angabe 
des Datums der Unterzeichnung,

-  steckt den verschlossenen Stimmzette-
lumschlag und den Wahlschein in den 
amtlichen Wahlbriefumschlag und 

-  sendet den Wahlbrief an die aufge-
druckte Adresse.

Bedient sich der Wähler einer Hilfsper-
son, so hat diese durch Unterschreiben 
der Versicherung an Eides statt zur Brief-
wahl zu bestätigen, dass sie den Stimm-
zettel gemäß dem erklärten Willen des 
Wählers gekennzeichnet hat. Die Hilfs-
person muss das 16. Lebensjahr vollen-
det haben.
Nähere Hinweise zur Briefwahl sind dem 
Merkblatt für die Briefwahl zu entneh-
men.
Der orangefarbene Wahlbrief für die Er-
gänzungswahl wird innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland ohne besonde-
re Versendungsform ausschließlich von 
der Deutschen Post AG unentgeltlich be-
fördert. Die Wahlbriefe können auch bei 
den auf den Wahlbriefen angegebenen 
Stellen abgegeben werden.

7.  Informationen zum Datenschutz
Diese Bekanntmachung ist zugleich die 
datenschutzrechtliche Information der 
Betroffenen im Sinne von Artikel 13 der 
Datenschutz-Grundverordnung über die 
für die Berichtigung des Wählerverzeich-
nisses und für die Erteilung eines Wahl-
scheins verarbeiteten personenbezoge-
nen Daten:
7.1 
a)  Wurde ein Antrag auf Eintragung ins 

Wählerverzeichnis gestellt oder Ein-
spruch gegen die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit des Wählerverzeichnisses 
eingelegt, so erfolgt die Verarbeitung 
der in diesem Zusammenhang ange-

gebenen personenbezogenen Daten 
zur Bearbeitung des Antrages bzw. des 
Einspruchs auf der Grundlage von Arti-
kel 6 Absatz 1 Buchstabe c) und e) der 
Datenschutz-Grundverordnung i.V.m. 
§ 17 Absatz 1 des Bundeswahlgesetzes 
sowie i.V.m. §  4 des Kommunalwahl-
gesetzes und § 9 der Kommunalwahl-
ordnung.

b)  Wurde ein Antrag auf Erteilung eines 
Wahlscheins gestellt, so erfolgt die 
Verarbeitung der in diesem Zusam-
menhang angegebenen personen-
bezogenen Daten zur Bearbeitung des 
Antrages auf der Grundlage des Arti-
kels 6 Absatz 1 Buchstabe c) und e) der 
Datenschutz-Grundverordnung i. V. m. 
§ 17 Absatz 2 des Bundeswahlgesetzes 
sowie i. V. m. § 5 Absatz 1 des Kommu-
nalwahlgesetzes und den §§ 12 und 13 
der Kommunalwahlordnung.

c)  Haben Sie eine Vollmacht für die Bean-
tragung eines Wahlscheins und/oder 
für die Abholung des Wahlscheins mit 
Briefwahlunterlagen ausgestellt, so er-
folgt die Verarbeitung der von Ihnen 
und dem Bevollmächtigten in diesem 
Zusammenhang angegebenen perso-
nenbezogenen Daten zur Prüfung der 
Bevollmächtigung und der Berech-
tigung des Bevollmächtigten für die 
Beantragung eines Wahlscheins bzw. 
den Empfang des Wahlscheins und der 
Briefwahlunterlagen auf der Grundla-
ge von Artikel  6 Absatz 1 Buchstabe 
c) und  e) der Datenschutz-Grundver-
ordnung i. V. m. § 17 Absatz 2 des Bun-
deswahlgesetzes sowie i. V. m. §  5 Ab-
satz  1 des Kommunalwahlgesetzes 
und den § 13 Absatz 2, § 14 Absatz 4 
und 6 der Kommunalwahlordnung.

d)  Die Gemeinde führt ein Verzeichnis 
über erteilte Wahlscheine gemäß § 14 
Absatz 8 der Kommunalwahlordnung, 
ein Verzeichnis über für ungültig er-
klärte Wahlscheine gemäß § 14 Absatz 
11 der Kommunalwahlordnung, sowie 
ein Verzeichnis über die Bevollmäch-
tigten und die an sie ausgehändigten 
Wahlscheine entsprechend §  14 Ab-
satz 4 Satz 5 der Kommunalwahlord-
nung.

7.2  Sie sind nicht verpflichtet, die perso-
nenbezogenen Daten bereitzustel-
len. Eine Bearbeitung des Antrages 
auf Eintragung in das Wählerverzeich-
nis, des Einspruchs gegen das Wähler-
verzeichnis und des Antrages auf Er-
teilung eines Wahlscheins sowie die 
Erteilung bzw. Aushändigung des 
Wahlscheins und der Briefwahlunter-
lagen an einen Bevollmächtigten ist 
ohne die Angaben nicht möglich.

7.3  Verantwortlich für die Verarbei-
tung der angegebenen personen-
bezogenen Daten ist die Gemeinde.  
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Die Kontaktdaten des behördlichen Da-
tenschutzbeauftragten sind:

Stadtverwaltung Löbau,  
Altmarkt 1, 02708 Löbau

7.4  Im Falle einer Beschwerde gegen die 
Versagung der Eintragung ins Wähler-
verzeichnis, gegen die Ablehnung des 
Einspruchs gegen das Wählverzeichnis 
oder gegen die Versagung des Wahl-
scheins ist Empfänger der personenbe-
zogenen Daten für die Ergänzungswahl 
das Landratsamt Görlitz, Rechts- und 
Kommunalamt, Bahnhofstraße 24, 
02826 Görlitz als zuständige Rechtsauf-
sichtsbehörde. Im Verfahren der Wahl-
prüfung/Wahlanfechtung können auch 
die zuständigen Rechtsaufsichtsbehör-
den, die Verwaltungsgerichte sowie der 
Sächsische Verfassungsgerichtshof, im 
Fall von Wahlstraftaten auch die Straf-
verfolgungsbehörden und andere Ge-
richte Empfänger der personenbezoge-
nen Daten sein.

7.5  Wählerverzeichnisse, Wahlscheinver-
zeichnisse, Verzeichnisse der ungülti-
gen Wahlscheine sowie Verzeichnisse 
über die Bevollmächtigten und die an 
sie ausgehändigten Wahlscheine sind 

nach Ablauf von sechs Monaten nach 
der Wahl zu vernichten, soweit nicht ge-
mäß § 62 Absatz 2 der Kommunalwahl-
ordnung 

-  die Entscheidung über die Gültigkeit 
der Ergänzungswahl noch angefoch-
ten ist oder

-  diese für die Strafverfolgungsbehörde 
zur Ermittlung einer Wahlstraftat von 
Bedeutung sein können.

7.6  Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraus-
setzungen stehen Ihnen folgende Rech-
te zu:

-  Recht auf Auskunft über Sie betreffen-
de personenbezogene Daten (Artikel 15 
Datenschutz-Grundverordnung)

-  Recht auf Berichtigung der Sie betref-
fenden unrichtigen personenbezo-
genen Daten (Artikel  16 Datenschutz-
Grundverordnung)

-  Recht auf Löschung personenbezo-
gener Daten (Artikel 17 Datenschutz-
Grundverordnung)

-  Recht auf Einschränkung der Verarbei-
tung personenbezogener Daten (Arti-
kel 18 Datenschutz-Grundverordnung)

Einschränkungen ergeben sich aus den 
wahlrechtlichen Vorschriften, insbeson-

dere durch die Vorschriften über das 
Recht auf Einsichtnahme in das Wähler-
verzeichnis und den Erhalt einer Kopie 
gemäß § 17 Absatz 1 des Bundeswahlge-
setzes i. V. m. § 4 Absatz 2 des Kommu-
nalwahlgesetzes sowie § 8 Absatz 2 und 
3 der Kommunalwahlordnung, durch die 
Vorschriften über den Einspruch und die 
Beschwerde gegen das Wählerverzeich-
nis nach § 17 Absatz 1 des Bundeswahl-
gesetzes i. V. m. § 4 Abs. 3 und 4 der Kom-
munalwahlordnung sowie § 9 Absatz 1 
der Kommunalwahlwahlordnung und 
die Löschungsfristen (siehe Punkt 10.5).

8  Sind Sie der Ansicht, dass die Verarbei-
tung der Sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt, 
können Sie Ihre Beschwerde an den Säch-
sischen Datenschutzbeauftragten (Post-
anschrift: Sächsischer Datenschutzbeauf-
tragter, Postfach 12 00 16, 01001 Dresden; 
E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de) rich-
ten.

Löbau, 01.02.2020 

Dietmar Buchholz
Oberbürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
der zugelassenen Wahlvorschläge für die Ergänzungswahl zur Ortschaftsratswahl gemäß § 34 Abs. 7  
der SächsGemO im Ortsteil Großdehsa mit Eiserode/Nechen 
am Sonntag, dem 08. März 2020 

Der Gemeindewahlausschuss der Großen Kreisstadt Löbau hat in seiner öffentlichen Sitzung am 07.01.2020 folgende Wahlvorschlä-
ge zugelassen:

Lfd. Nr. des Wahlvorschlags

1
Bezeichnung des Wahlvorschlags (Partei/Wählervereinigung und (wenn vorhanden) Kurzbezeichnung/Kennwort)

Bürgerliste
Lfd. Bewerbernummer Familienname, 

Vornamen
Beruf oder Stand Geburtsjahr Anschrift

(Hauptwohnung)

1 Hennersdorf, 
Michael Paul

Polizeibeamter bei der 
Bundespolizei

1973 02708 Löbau,
Hauptstraße 36 A

Lfd. Nr. des Wahlvorschlags

2
Bezeichnung des Wahlvorschlags (Partei/Wählervereinigung und (wenn vorhanden) Kurzbezeichnung/Kennwort)

Alternative für Deutschland - AfD
Lfd. Bewerbernummer Familienname,  

Vornamen
Beruf oder Stand Geburtsjahr Anschrift

(Hauptwohnung)

1 Putzmann,
Heiner

Rentner 1952 02708 Löbau,
Eiseroder Straße 23

Lfd. Nr. des Wahlvorschlags

3
Bezeichnung des Wahlvorschlags (Partei/Wählervereinigung und (wenn vorhanden) Kurzbezeichnung/Kennwort)

Christlich Demokratische Union Deutschlands - CDU
Lfd. Bewerbernummer Familienname,  

Vornamen
Beruf oder Stand Geburtsjahr Anschrift

(Hauptwohnung)

1 Fiedler,
Anja

Kauffrau für Büro- 
management

1977 02708 Löbau, 
Bahnhofsweg 2

2 Lindner,
Mario

Energie-
elektroniker

1977 02708 Löbau,
Hauptstraße 24

Löbau, 01.02.2020 

 Dietmar Buchholz
 Oberbürgermeister



5
Samstag, 01.02.2020

Stadtjournal Löbau 02 | 2020

Haushaltssatzung der Großen Kreisstadt Löbau 
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021

Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat in seiner Sit-
zung am 05.12.2019 mit Beschluss 41/2019/SR folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Planzahlen
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfal-
lenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:
 2020 2021
im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf 29.281.250 € 29.424.565 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf 32.261.780 € 32.237.010 €
-  Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf -2.980.530 € -2.812.445 €

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf 84.000 € 115.000 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf 14.750 € 24.500 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf 69.250 € 90.500 € 

- Gesamtergebnis auf -2.911.280 € -2.721.945 €

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf € €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf € €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital 

gemäß § 72 Absatz 3  Satz 3 SächsGemO auf 2.914.815 € 2.800.555 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß

§ 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf € €

- veranschlagten Gesamtergebnis auf 3.535 € 78.610 €

im Finanzhaushalt mit dem   
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 28.142.780 € 27.891.050 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender  Verwaltungstätigkeit auf 28.578.290 €  28.593.580 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender  Verwaltungstätigkeit als Saldo 

der Gesamtbeträge der  Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender  Verwaltungstätigkeit auf -435.510 € -702.530 €

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  Investitionstätigkeit auf 3.050.875 € 3.394.075 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 3.335.220 € 3.982.220 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus  Investitionstätigkeit auf -284.345 € -588.145 €
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als  Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss 

oder -fehlbetrag  aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der  Gesamtbeträge der 
Einzahlungen und Auszahlungen aus  Investitionstätigkeit auf -719.855 € -1.230.675 €   

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 4.907.000 €  2.039.000 €   
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 5.272.000 € 2.419.000 € 
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf -365.000 € -380.000 € 
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf -1.084.855 € -1.670.675 €

festgesetzt.
§ 2 Kreditaufnahmen

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

 Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden darf, wird auf 5.500.000 € R 5.500.000 €
festgesetzt.

§ 5 Hebesätze
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v.H. 320 v.H.   
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v.H. 420 v.H. 
Gewerbesteuer auf 400 v.H. 400 v.H. 

§ 6 Umlagen der Verwaltungsgemeinschaft
Die Umlagezahlungen der Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft wird festgesetzt auf
Umlage Ergebnishaushalt 107,50 €/Einwohner 107,50 €/Einwohner 
Als Basis der Umlage sind die Einwohnerzahlen per 30.06.2019 bzw. 30.06.2020 anzuwenden.

Löbau, den 20.01.2020 weiter auf Seite 6
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Bekanntmachung:
Die vorstehende Haushaltssatzung für die 
Jahre 2020 und 2021 wird hiermit öffent-
lich bekannt gemacht. Die nach der Säch-
sischen Gemeindeordnung erforderliche 
Genehmigung zu den Festsetzungen der 
Haushaltssatzung wurde mit Bescheid der 
Rechtsaufsichtsbehörde vom 14.01.2020 
wie folgt erteilt:  

„Das Landratsamt Görlitz erlässt folgen-
den Bescheid:
1.  Die Haushaltssatzung 2020 und 2021 

enthält keine genehmigungspflichti-
gen Teile.

2. Der Bescheid ergeht kostenfrei.“

Öffentliche Auslegung:
Die Haushaltssatzung 2020/2021 einschließ-
lich Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme 
in der Zeit vom 10.02.2020 bis 18.02.2020 im 
technischen Rathaus der Stadtverwaltung 
Löbau, Johannisstraße 1a, Finanzen, Abtei-
lung Haushalt, Zimmer 3.04 während der 
allgemeinen Öffnungszeiten aus.

Hinweis: 
Eine Verletzung der Verfahrens- und Form-
vorschriften der Sächsischen Gemeinde-
ordnung beim Erlass der Satzung kann nur 
innerhalb eines Jahres nach der Bekannt-
machung dieser Satzung unter Bezeich-
nung des Sachverhaltes, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich gegenüber der 
Stadtverwaltung geltend gemacht werden. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung oder Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind. Nach Ablauf die-
ser Frist gilt die Satzung als von Anfang an 
zustande gekommen. (vgl. § 4 Abs. 4 Sächs-
GemO)

Löbau, den 20.01.2020

Dietmar Buchholz
 Oberbürgermeister

Und immer sind da Spuren des Lebens,
Augenblicke, Gefühle, Bilder und Erinnerungen …

Erinnerungen, die niemals vergehen.

Mit tiefer Trauer erfüllt uns die Nachricht vom Tod des 
Stadtrates der Großen Kreisstadt Löbau

 
 

Herrn Werner Engemann
Wir behalten ihn als einen engagierten und einsatzfreudigen Politiker in Erinnerung, 
welcher als Stadtrat seine Arbeit dem Gemeinwohl widmete. Danke für all die Kraft 

und Leidenschaft mit der er gewirkt hat. Vergessen werden wir Ihn nie!

Seinen Angehörigen gilt unser aufrichtiges Mitgefühl.
Große Kreisstadt Löbau

 Der Stadtrat Dietmar Buchholz 
  Große Kreisstadt Löbau Oberbürgermeister              

Das Info-Terminal am Eingang zur Tourist-
Information ist bei Touristen besonders be-
liebt. Schnell und einfach zu bedienen, ist 
das Terminal Helfer für alle Gäste rund um 
Fragen und Informationen zur Stadt Löbau.
Direkt zu Jahresbeginn kann eine freudige 
Nachricht vermeldet werden. Nach einge-
schränkter Bedienbarkeit über den Jahres-
wechsel aufgrund einer technischen Um-
stellung ist das Terminal nun wieder voll 
funktionstüchtig. Über acht, nach Themen-
gebieten geordnete Kacheln (u.a. Stadt-
plan, Unterkünfte, Bürgerservice, Essen & 
Trinken, Veranstaltungen), können Nutzer 
nun schnell und einfach gewünschte Infor-
mationen rund um die Stadt Löbau über 
einen neuen und modernen Touchscreen 
abrufen.
Die neue und moderne Gestaltung ist auf 
Basis unserer Website www.loebau.de an-
gelegt worden.

Info-Terminal wird moderner

Kinder der evangelisch-lutherischen und 
der katholischen Kirchgemeinde sind auch 
in diesem Jahr zu Besuch im Löbauer Rat-
haus gewesen, um den Segen Gottes in die 
Löbauer Verwaltung zu tragen, die Buch-
staben des Segens an die Tür des Büros 
von Oberbürgermeister Dietmar Buchholz 
zu schreiben und Geld für Kinder in Not zu 
sammeln.
Die gesammelten Spendengelder der 
Sternsinger kommen in diesem Jahr Not-
leidenden im Libanon zugute. Unter dem 
Motto "Frieden! Im Libanon und weltweit" 
soll zu Frieden und Verständigung zwi-
schen Menschen unterschiedlicher Her-
kunft, Kultur und Religion in dem Land in 
Vorderasien beigetragen werden.
Die Aktion Dreikönigssingen ist die größ-
te Solidaritätsaktion von Kindern für Kin-
der weltweit.

Sternsinger bringen Segen ins Löbauer Rathaus
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amt weist deshalb nochmals auf die im 
Landkreisjournal vom 22.03.2019 veröf-
fentlichte Allgemeinverfügung  zur Er-
fassung und Bekämpfung von holz- und 
rindenbrütenden Schaderregern (Nadel-
holzborkenkäfer) im Privat- und Körper-
schaftswald hin!
»  Diese Wälder sowie dort lagernde Nadel-

hölzer sind von den jeweiligen Eigentü-
mern bzw. Nutzungsberechtigen
·  von Oktober 2019 bis Ende März 2020 
mindestens dreimal, bei starkem Befall 
in den Vormonaten insgesamt fünfmal 
auf Käferbefall zu kontrollieren.

Hinweis zum Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln: 
Der § 9 des Pflanzenschutzgesetzes 
(PflSchG) schreibt Anwendern von Pflan-
zenschutzmitteln vor, dass diese einen, 
von der jeweils zuständigen Behörde aus-
gestellten Sachkundenachweis benötigen. 
Für den Freistaat Sachsen ist das das Lan-
desamt für Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie. Gleiches gilt für den Erwerb von 
zugelassenen Pflanzenschutzmitteln, da 
sich die Verkäufer durch die Vorlage des 
gültigen Sachkundenachweises rechtlich 
absichern müssen. 
Für den Erwerb des Sachkundenachweises 
muss der Antragsteller die dafür erforderli-
che Zuverlässigkeit besitzen und nachwei-
sen, dass er über die erforderlichen fachli-
chen Kenntnisse und die für die jeweilige 
Tätigkeit erforderlichen praktischen Fer-
tigkeiten verfügt, um Pflanzenschutzmit-
tel bestimmungsgemäß und sachgerecht 
anzuwenden (§ 9 Abs. 2 PflSchG).
Nähere Informationen erhalten Sie un-
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Folgen Sie der Stadt Löbau 
auf www.facebook.de

Die dramatischen Bilder der Borkenkäfer-
kalamität sind mittlerweile jedem bekannt. 
Die Schadholzmenge seit den Herbststür-
men 2017 wird im Landkreis Görlitz bis zum 
Frühjahr 2020 auf ca. 460.000 m³ ansteigen. 
Das entspricht 20% der Fichtenreinbestän-
de des Landkreises und einer Fläche von 
ca. 1.300 ha.
Waldbesitzer sollten auch in den kommen-
den Monaten die Stehendbefallskontrol-
len weiterhin regelmäßig, möglichst mo-
natlich, durchführen und die geschädigten 
Bestände bis Ende März 2020 sanieren. Da 
vor allem im mittleren Bereich des Kreises, 
um die Königshainer Berge herum, die Po-
pulation der Borkenkäfer eine vollständi-
ge dritte Generation ausgebildet hat, die in 
historische bisher unbekannter Anzahl im 
Boden oder unter der Rinde überwintert, 
könnte sich für dieses Jahr die  Schadholz-
menge gegenüber des vorjährigen Wertes 
verdreifachen.
Nicht nur Fichten, vor allem auch Lärchen 
und Kiefern sind mittlerweile durch Bor-
kenkäfer infolge der Trockenheit der letz-
ten zwei Jahre geschädigt. Deshalb ist auch 
in den Kieferngebieten im mittleren und 
nördlichen Teil des Kreises erhöhte Acht-
samkeit geboten. Die Kiefernbestände sind 
durch die anhaltende Dürre ebenfalls unter 
starkem Trockenstress und in einigen Ge-
bieten sind auch hier Bestände, Baumgrup-
pen oder Einzelbäume durch die Kiefern-
borkenkäfer und den Blauen Prachtkäfer 
geschädigt. In vielen Wäldern sind braune 
Kiefern zu sehen. Hier muss jeder Waldbe-
sitzer regelmäßige Kontrollgänge durch-
führen, die betroffenen Bäume fällen, ab-
transportieren bzw. die Stämme schälen 
und die Rinde verbrennen. Auch Laubbäu-
me, insbesondere Eichen, weisen verstärkt 
Trockenschäden auf. Die Schwächung der 
Bäume hat zu einem vermehrten Befall 
der Eichen durch den Zweipunkt- Eichen-
prachtkäfer geführt. Auch diese Bestände 
müssen unbedingt bis zum Frühjahr saniert 
werden.
Für die kommenden Monate sind regel-
mäßige Kontrollgänge in allen Nadel-
holzwäldern unerlässlich. Das Kreisforst-

Waldschutzinformation für den Landkreis Görlitz im Januar 2020

derzeit gut erkennbar: grüner Nadelteppich

Schadbild des Zweipunkt-Eichenpracht- 
käfers (Agrilus biguttatus)

ter: https://www.landwirtschaft.sachsen.
de/sachkundenachweiskarte-beantra-
gen-17747.html
Informationen zu Fördermöglichkeiten von 
Waldschutzmaßnahmen erhalten Sie beim 
Staatsbetrieb Sachsenforst (http://www.
smul.sachsen.de/foerderung/3527.htm)
Nähere Informationen finden Sie weiter-
hin auf unserer Internetseite: www.kreis-
goerlitz.de



8
Samstag, 01.02.2020

Stadtjournal Löbau 02 | 2020

Aktuelles aus dem Stadtmuseum
Mit dem Abschluss der Sonderausstel-
lung „Ohne Fleiß kein Preis“ wurde im Ja-
nuar der einstige Löbauer Architekt Theo-
bald Hofmann (1861-1953) verabschiedet. 
Die Ausstellung stellte Hofmann als hei-
matverbundenen, geselligen und streb-
samen Architekten des Historismus vor. 
Hofmanns umfangreicher Nachlass fand 
nun seinen Weg zurück in die Depots und 
Magazine der Städtischen Sammlung. Der 
Straßenname in der Löbauer Neustadt er-
innert hingegen weiterhin an diesen be-
rühmten Löbauer. 

Für die nächste Sonderausstellung wer-
den momentan fleißig Texte geschrieben, 
Objekte positioniert, das Design ausge-
tüftelt und das Veranstaltungsprogramm 
geplant. Thema der kommenden Sonder-
schau ist der Arbeitsalltag in der Löbauer 
Nudelfabrik von 1874 bis 1992. Bis zu Eröff-
nung am 5. April 2020 bleiben die Räume 
der Sonderausstellung deshalb geschlos-
sen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Wäh-
rend dieser Zeit können Sie die Dauer-
ausstellung „Zünftiges Löbau“ besuchen. 
Die Dauerausstellung gibt Einblicke in das 
Handwerk des einstigen Löbaus. Vom Mit-
telalter bis ins 19. Jahrhundert hinein be-
stimmten die städtischen Zünfte und der 
Stadtrat das Angebot und die Preise der 
Waren. Lernen Sie hier Produkte, Techni-
ken und Berufe der Vergangenheit ken-
nen. Ob wirklich alles vor Jahrhunderten 
anders war als heute? 

Veranstaltungen
Dienstag, 18. Februar 2020 | 15.00 Uhr  
Winterferienprogramm: „Prinzessin, Ritter 
und Burg? Wie sah das Mittelalter in Löbau 
aus?“  
Führung und Kreativprogramm. Für Kinder 
von 6 bis 10 Jahren in Begleitung Erwachse-
ner, Dauer ca. 60 Minuten, Teilnehmerzahl 
begrenzt (Anmeldung erwünscht)  

Freitag, 28. Februar 2020 | 15.00 Uhr 
Öffentliche Führung durch die Daueraus-
stellung „Zünftiges Löbau“

Eintritt:
pro Person inkl. Führung|Kreativangebot: 
regulär 2 €, ermäßigt 1 €

Kontakt
Stadtmuseum Löbau | Johannisstraße 5, 
02708 Löbau | 03585 450-363 | stadtmuse-
um@loebau.de 

Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Freitag: 10.00 bis 17.00 Uhr 
Samstag, Sonntag: 13.00 bis 17.00 Uhr 

Einblicke in die Löbauer Nudelfabrik
Ausstellung im Rathaus stellt „Nudelei“ vor 

Die Geschichte der Löbauer Nudelpro-
duktion begann 1874. Seit 1900 wurde am 
Standort Äußere Bautzner Straße produ-
ziert. Unter Leitung der Familie Schminke 
boomte zwischen 1904 bis 1945 der Ab-
satz von Spaghetti, Makkaroni und „kurzer 
Ware“. Mit dem einstigen Textilfabrikanten  
Wilhelm Schminke und später mit dessen 

Sohn Fritz Schminke hielten moderne Ma-
schinen, Hygienevorschriften und ausge-
tüfteltes Marketing Einzug in die Hallen 
der Anker-Teigwaren Fabrik. Die Fabrik bil-
dete ursprünglich eine Einheit mit dem be-
nachbarten Haus Schminke. Der Architekt 
des Wohnhauses Hans Scharoun hinterließ 
auch in der Fabrik seine Fußspuren. Noch 
heute sind dessen einzigartige moderne 
Umbauten in der „Nudelei“ erhalten. Die 
letzte „Portion“ Nudeln lief 1992 vom Band. 
Später wurden am Standort Lehrlinge ver-
schiedener Bauberufe überbetrieblich aus-
gebildet. Seit 2010 steht das Gebäude leer. 
Langfristig soll dieses großartige Löbauer 
Architekturdenkmal allerdings nicht ohne 
Nutzung bleiben. Mit dem Kauf der Anlage 
2018 plant die Stadt Löbau den Einzug des 
Löbauer Stadtmuseums und Stadtarchives. 
Die Schätze der Vergangenheit werden da-
mit im Kontext eines besonderen Baustei-
nes der städtischen Industriegeschichte 
präsentiert. 
Einen Einblick in die spannende Geschichte 
der Anker-Nudeln erhalten Sie im Foyer des 
Löbauer Rathauses. Bis 30. März 2020 kön-
nen Sie die dortige Ausstellung kostenfrei 
während der Öffnungszeiten des Rathau-
ses besuchen. 

Sollten Sie selbst bei VEB Anker oder im Lehr-
bauhof Löbau tätig gewesen sein, jemanden 
kennen oder Fotos oder Dokumente aus die-
sen Zeiten besitzen, melden Sie sich bitte beim 
Stadtarchiv Löbau. Gerne möchten wir die Ge-
schichte der Fabrik gemeinsam mit Ihnen auf-
arbeiten. 

Kontakt Stadtarchiv
Johannisstraße 1a | 02708 Löbau |  
03585 450-370 | stadtarchiv@loebau.de

Mittwoch, 5. Februar 2020 | 14.30 Uhr
Wie immer am ersten Mittwoch im Monat 
treffen sich die Literaturfreunde Löbau um 
14.30 Uhr in der Stadtbibliothek.

Donnerstag, 20. Februar 2020 | 19.00Uhr 
„Das Versprechen der Kraniche“ - Reisen 
in Aitmatows Welt. Irmtraud Gutschke be-
schäftigt sich schon seit den 1970er Jahren 
mit Leben und Werk Aitmatows. Sie nimmt 
die Leser mit auf eine Gedankenreise, auf 
der sie im Fremden Eigenes, Verlorenes, 
Vergessenes entdecken. Von einer kirgisi-
schen Jurte aus bis in den Kosmos - was für 
Dimensionen eröffnen sich da! Einlass ab 
18.30 Uhr, Eintritt frei

Die Stadtbiblio-
thek informiert:
Termine im Februar

Du hast Ferien 
und wir das Pro-
gramm! - Win-
terferien in der 
Bibliothek

Montag, 17. Februar 2020 | 14.30 Uhr
Spielenachmittag mit der Wii! Ob Super-
MarioKart, Baseball oder auch die Olympi-
schen Spiele - wir zocken zusammen, bis 
die Konsole raucht (oder es 18.00 Uhr ist)

Dienstag, 18. Februar 2020 | 10.00 Uhr
Bibliokino am Vormittag! Endlich mal ohne 
schlechtes Gewissen morgens Film gucken! 
Max, Duke, Bridget und ihre Freunde erle-
ben wieder zum Kugeln komische Abenteu-
er und zeigen zum zweiten Mal was unsere 
Haustiere denn eigentlich den lieben lan-
gen Tag so machen. Ein sehr lustiger Ani-
mationsfilm für alle ab 6 Jahre!

Einladung zur  
Jahreshauptversammlung
am 6. März 2020, um 19.00 Uhr ins Ort-
schaftszentrum Großdehsa.

Tagesordnung:
· Begrüßung
· Bericht Jahr 2019
· Bericht Kasse
· Bericht Jäger
· Allgemeines

Für einen kleinen Imbiss und Getränke ist 
gesorgt.

Der Vorstand

Jagdgenossenschaft 
Großdehsa-Eiserode
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Fraktionen im Löbauer Stadtrat

fangreichen Kenntnisse der Probleme der 
Stadt Löbau haben uns in vielen Fällen bei 
der Lösung zahlreicher Entscheidungen 
geholfen. Werner Engemann war stets ein 
zuverlässiger und aktiver Mitstreiter unse-
rer Fraktion. Als aktiver Ehrenamtlicher hat 
er immer für ein lebenswertes Umfeld in 
seiner Stadt gewirkt. Dabei hat er nie sei-
ne Person in den Vordergrund gestellt.  

Stets ging es ihm um die Sachlösung.  Wir 
verneigen uns vor Ihm und versichern 
der Familie unsere Anteilnahme. Sein An-
denken werden wir stets in Ehren halten.

Hartmut Nahrstedt 
 Fraktionsvorsitzender CDU Fraktion

Mit tiefer Trauer mussten wir Ende des 
Jahres 2019 zur Kenntnis nehmen, dass 
auch das Leben unseres langjährigen 
Weggefährten im Stadtrat Werner En-
gemann endlich ist. Sein unermüdliches 
Wirken über viele Jahre im Ortschafts-
rat Ebersdorf und im Stadtrat Löbau ha-
ben bleibende Spuren hinterlassen. Sein 
großer Erfahrungsschatz und seine um-

zwar entscheidenden Einfluss auf die Entwick-
lung des Einzelhandels, aber beim Einkaufen ent-
scheidet jeder eher kurzfristig, ohne sich nach 
Konzepten zu richten.
Es bleibt die Bedeutung für die Entscheidungen 
der Verwaltung und des Stadtrates aber eben 
auch die Orientierung für die Händler. Mit dem 
Beschluss des Konzepts stellt sich folglich sofort 
die Frage, wer welche Einflussmöglichkeiten auf 
die Entwicklung des Einzelhandels hat, um rea-
lisierbare Ziele zu formulieren und Maßnahmen 
zu ergreifen.
Außerdem sind die Wohnsituation, der Verkehr, 

Sinn oder Unsinn von Konzepten
Wozu brauchen wir Konzepte, die in der Regel 
von „Außenstehenden“ erarbeitet und darum 
bezahlt werden müssen.
In der Januarsitzung des Stadtrates wurde das 
Einzelhandelskonzept beschlossen, nachdem 
es in einer gesonderten Veranstaltung vorge-
stellt und erläutert wurde. Selbstverständlich 
interessieren sich für die möglichen Entwick-
lungen des Einzelhandels die Händler, doch 
es geht natürlich ebenso um die Bedürfnis-
se und Wünsche der Kunden. Letztere haben 

die Bedingungen für Produktion und Dienst-
leistungen aber auch Kultur und Umweltein-
flüsse bei jeweils zu treffenden Entscheidun-
gen zu bedenken.
Weil viele vor allem längerfristig wirkende 
Entscheidungen vielfältige Wirkungen haben 
und durch unterschiedliche Bedingungen be-
einflusst werden, stellt auch das „Integriertes 
Stadtentwicklungskonzept“ eine wichtige Ent-
scheidungshilfe dar. Dessen Fortschreibung 
steht in naher Zukunft auf der Agenda.

Heinz Pingel

es hier weiter geht: Wem gehören die Häuser? 
Gehören sie Privatpersonen? Gibt es eigent-
lich noch Sanierungsabsichten der Eigentü-
mer? Oder waren es nur Spekulationsobjek-
te? Welche Handlungsmöglichkeiten hat die 
Stadt hier die Eigentümer in die Verantwor-
tung zu nehmen? Die unklaren und viel-
schichtigen Eigentumsverhältnisse sowie die 
Anforderungen und Auflagen des Denkmal-
schutzes sind nicht immer hilfreich für eine 
positive Entwicklung der Straße. Hier bedarf 
es einer Zusammenkunft aller beteiligten Ei-
gentümer und glaubhaften Investoren. Ap-

ropos: Durch den Umzug vom Klub KLINIK 
in ihr neues Domizil konnte Baufreiheit für 
das zum Gewandhaus gehörende Gebäu-
de geschaffen werden. Die Sanierung vom 
Gewandhaus sollte ja bereits vor Jahren be-
ginnen, verzögerte sich aber immer wie-
der.  Nun hoffen wir auf ein veränderungs-
reiches Baujahr 2020. 

Ihr Stadtrat Tilo Mengel
www.buergerliste-loebau.de

Nächster Bürgerstammtisch: am 12.02.2020 
ab 19.00 Uhr im „Häus´l am Berg“.

 „Hat die Zittauer Vorstadt eine Zukunft?“ 
Einige von Ihnen, liebe Bürgerinnen und 
Bürger, haben vielleicht festgestellt, dass 
die Äußere Zittauer Straße (wieder einmal) 
abschnittsweise halbseitig gesperrt ist. Die-
se Maßnahme wurde erforderlich, um ein 
einsturzgefährdetes Haus zu sichern. Be-
reits vor einiger Zeit wurde durch die städ-
tische WoBau ein Haus notgesichert und 
es kam zu Sperrungen in diesem Bereich. 
Nun stellen sich mir so einige Fragen, wie 

das festlegt nach welchen Gesichtspunkten der 
Einzelhandel in der Stadt geplant und angesie-
delt werden soll. Zunächst wurde uns das Kon-
zept im August zum Beschluss vorgelegt. Da zu 
diesem Zeitpunkt keine Beteiligung und Infor-
mation der Einzelhändler erfolgt war, standen 
wir dem ablehnend gegenüber und forderten 
diese Information ein. Daraufhin wurde der Be-
schluss zurückgestellt und im Oktober eine Ver-
anstaltung in der Johanniskirche anberaumt. 
Dort wurde das Konzept umfangreich erläu-
tert und diskutiert. Hinterfragt wurde dabei u. 
a. die geplante Größe von Edeka und wie sich 
das dann auf die Discounter im Stadtgebiet aus-

wirken wird. Hierzu gibt es aus Sicht der Kon- 
zeptersteller keine großen Bedenken. Das 
Konzept ebnet somit den Weg für die Ansied-
lung von Edeka im Stadtzentrum. Aus zahlrei-
chen Gesprächen wissen wir, dass die Löbau-
er dem positiv gegenüber stehen. Viele, auch 
wir, erhoffen sich dadurch eine Stärkung der 
Innenstadt. Unsere nächsten Termine für Sie: 
Löbauer Gespräche: Montag, den 10.02.2020 
19:00 Uhr, KuWeit (Fundus), Poststraße 8; 
Bürgersprechstunde: Mittwoch, den 
12.02.2020 18:00 Uhr AfD Bürgerbüro, Breit-
scheidstraße 42

Andrea Binder

Liebe Löbauer, 
im Dezember 2019 wurde der Haushaltsplan 
2020/2021 verabschiedet. Wir als neue Stadt-
ratsfraktion haben dabei sehr viele Punkte 
kritisch hinterfragt und um ausführliche Er-
klärungen gebeten. Alle Fragen wurden uns 
schlüssig und zufriedenstellend beantwortet. 
Damit stand einer Zustimmung unsererseits 
nichts mehr im Wege. Eine ebenso wichti-
ge Entscheidung folgte nun in der Januarsit-
zung. Das Einzelhandelskonzept! Ein Konzept, 
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Der Seniorenrat informiert:

Termine im Februar 2020 
13.02.2020 | 10.00 Uhr 
Gesprächsrunde zum Thema „Einkommen-
steuer und andere Steuern als Rentner?“ 
Technisches Rathaus

15. Februar 2020 | 10.00 Uhr
Treffen der Demenzgruppe im „Rosengar-
ten

19. Februar 2020
Treffen der Seniorengruppe Nord

27. Februar 2020 | 10.00 Uhr
Gesprächsrunde zum Thema „Testament 
und Erbschaft“ 
Technisches Rathaus

Seniorenrat

den. Diese können selbstverständlich nur 
dann abgedruckt werden, wenn sie im Mel-
deregister gespeichert sind. Gegen Vorla-
ge der Eheurkunde können Sie das in der 
Pass- und Meldebehörde gern nacherfas-
sen lassen. 
Bewohner von Krankenhäusern, Pflege-
heimen, einer anderen sozialen Einrich-
tung oder einer Aufnahmeeinrichtung für 
Asylbewerber bzw. sonstige ausländische 
Flüchtlinge dürfen ebenfalls nicht veröf-
fentlicht werden.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
im Rahmen der Anwendung des Bundes-
meldegesetzes vom 01.11.2015 ist es zu-

Jubilare

Herzlichen Glückwunsch den Geburtstagsjubilaren im Februar
75 Jahre
01.02.   Trautmann, Gerda

85 Jahre
07.02.  Schicklang, Edeltraud
10.02.  Kuszewski, Alfons 
20.02.  Rostock, Hildegard

Gemäß § 50 (2) des Bundesmeldegesetzes 
dürfen Alters- und Ehejubiläen ab dem 
70. Geburtstag nur noch aller fünf Jahre ver-
öffentlicht werden; also jeder fünfte weite-
re Geburtstag und ab dem 100. Jubiläum je-
der folgende Geburtstag. 
Ehejubiläen dürfen auch weiterhin ab dem 
50. Hochzeitstag öffentlich gemacht wer-

künftig gefordert, dass die Veröffent-
lichung von Alters- und Ehejubiläen 
nur noch nach ausdrücklicher persönli-
cher Einwilligung der Betroffenen erfol-
gen kann. Dazu liegen entsprechende 
Vordrucke in unserer Verwaltung aus, 
sind auf der Internetseite der Stadt Lö-
bau veröffentlicht oder über den Seni-
orenrat erhältlich. Wer ab seinem 70. 
Geburtstag und weiter aller fünf Jah-
re gern veröffentlicht werden möch-
te, muss bis zum 1. des Vormonats vor 
seinem Jubiläum diesen Antrag bei der 
Pass- und Meldebehörde Löbau gestellt 
haben.

Ortschaftsrat Ebersdorf
Die nächste öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrates Ebersdorf findet am 

Donnerstag, den 20. Februar 2020,  
um 19.00 Uhr 

in der Gaststätte „Nußbaum“ in Ebersdorf 
statt. Die Tagesordnung wird an den An-
schlagtafeln bekanntgegeben. 

Andreas Förster
Ortsvorsteher

Ortschaftsrat Kittlitz
Die nächste Sitzung des Ortschaftsrates 
Kittlitz findet am 

Montag, den 10. Februar 2020 
um 19.30 Uhr 

im Schloss Kittlitz, Ringstraße 1, statt.

Bernd Schild
Ortsvorsteher

Ortschaftsrat Rosenhain
Die nächste öffentliche Ortschaftsratsit-
zung Rosenhain findet am 

Dienstag, den 18. Februar 2020 
 um 19.30 Uhr

im Vereinsraum der Sporthalle Rosenhain

statt.

Zu dieser Sitzung lädt der Ortschaftsrat 
Rosenhain alle Bürger aus Rosenhain, 
Wendisch Cunnersdorf, Dolgowitz und 
Wendisch Paulsdorf ein, um ihre Ideen 
und Gedanken zum Ortschaftsrat-Bud-
get mit einzubringen. Die Richtlinie da-
für war im Stadtjournal 01/2020 veröffent-
lich worden.

Friedhelm Gerlich
Ortsvorsteher

Ortschaftsrat Großdehsa
Die nächste öffentliche Sitzung des Ort-
schaftsrates Großdehsa findet am 

Mittwoch, den 19. Februar 2020, 
 um 18.00 Uhr

 im Gemeindezentrum Großdehsa statt.

David Schneider
Ortsvorsteher

Redaktionelle Beiträge
senden Sie bitte bis 13.02.2020 
per E-Mail an presse@loebau.de
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Liebe Leserinnen und Leser,
das Team der Werbeagentur Media-Light 
Löbau möchte sich ganz herzlich bei Ihnen für die  
vielen Zuschriften für die 2 Preisrätsel in der  
Dezember-Ausgabe bedanken. Insgesamt waren 

es 97 Zuschriften die uns erreichten. 

Über das Preisrätsel auf den Seiten Einkaufs- 
erlebnis hatten wir ja schon in der Januar- 
Ausgabe berichtet und die 3 Gewinner ange-
schrieben und den Gutschein übergeben. Diese 

haben sich natürlich sehr gefreut. 

Nun stand an die Ziehung der 3 Preisträger zum 
Weihnachtspreisrätsel, denn Stichtag war der 
10.01. des neuen Jahres. Die 3 Gewinner erhal-

ten in den nächsten Tagen von uns Post. 

Die Lösung war: 
1. A Väterchen Frost;  2. B Christstollen; 3.  C eine 
Route;  4. D Caspar, Melchior und Balthasar; 
5. C Weihnachtsstern und 6. C Stille Nacht 

heilige Nacht

Die Gewinner erhalten
 30,00 €; 20,00 € und 10,00 €

Die Auflösung des Preisrätsels aus der Janu-
ar-Ausgabe erfahren Sie in der Märzausgabe. 

Uns liegen dazu  26 Zuschriften vor.

Im März wird es ein neues Preisrätsel geben.  
Bis dahin wünschen wir den fleißigen Rätsel-

freunden und Lesern schöne Tage.
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Termine & Veranstaltungen

Sonntag, 02.02.2020, 10:00 Uhr
Malkurs Landschaften: „Tannen am winter-
lichen See“

Freitag, 28.02.20, 09:00 Uhr   
Ehrenamt und digitale Welt

Volkshoch- 
schule 
(alle Kurse Kursort Löbau)

Im Familienbüro "Satellit" gut beraten
NäCHSTE KOSTENLOSE  
RECHTSBERATUNG

Wie jeden zweiten Donnerstag im Monat ist 
Rechtsanwalt Torsten Wildner auch am 13. 
Februar 2020 wieder im Familienbüro.

ln der Zeit von 9 bis 12 Uhr steht Ihnen 
der Zittauer Rechtsanwalt im SATELLIT für 
Ihre individuellen Fragen im Rahmen einer 
kostenlosen Erstberatung zur Verfügung. 
Rechtsanwalt Torsten Wildner ist vielseitig 
und berät seine Mandanten u. a. im Famili-
enrecht, Erbrecht, Sozialrecht, Mietrecht und 
im allgemeinen Zivilrecht.

Aufgrund der großen Nachfrage empfiehlt 
es sich, im Vorfeld einen Beratungstermin 
bei Sozialarbeiterin Carina Schindler-Meu-
sel zu vereinbaren.

Arbeiterwohlfahrt KV Oberlausitz e.V.
Familienbüro "Satellit
Sporgasse 1 in 02708 Löbau
Telefon 03585/4521905 oder 
E-Mail: satellit@awo-oberlausitz.de
www.awo-oberlausitz.de

EIN KOSTENFREIES 
ANGEBOT  FÜR  
BÜRGERINNEN UND 
BÜRGER ALLER GENERATIONEN:

Beratung
- bei besonderen Lebenserschwernissen
- bei Herausforderungen in der Erziehung
- bei der Beantragung von Sozialleistungen

Begleitung

-  zu zuständigen Ämtern und Behörden
-  zu spezialisierten Beratungsstellen und 

Diensten
- zu ortsansässigen Wohnungsunternehmen

Vermittlung

-von Ratsuchenden zu Ratgebenden Im lo-
kalen Netzwerk

Nachruf
Tief bewegt erhielten wir im November 2019 die Nachricht vom Tod 

unseres Vereinsmitgliedes

Manfred Goldberg

     Seit Jahrzehnten hatte er maßgeblichen Einfluss und Erfolg  
beim Aufbau des Kegelvereins in Löbau und des Kegelsports  

in der gesamten Region Oberlausitz. 
Alle haben ihn als engagierten Sportfreund 

kennen- und schätzen gelernt.

Wir werden sein Andenken stets in Ehren halten.

Die Mitglieder und Sportfreunde des Kegelvereins Löbau e.V.

Der Ebersdorfer Kultur 
und Heimatverein e.V. 
informiert:
Der Ebersdorfer Kultur und Heimatverein 
e.V. lädt recht herzlich am 19. Februar 2020 
um 14.00 Uhr ins Dorfgemeinschaftszent-
rum zum Seniorentanz und Musik mit Ekki 
Teuber ein.

Natur-Freunde 
Deutschlands 
Ortsgruppe Löbau e.V. 
Am Samstag, den 29. Februar 2020 führen 
die Wanderleiter Pia und Rolf Liebig eine 
Rundwanderung von Jonsdorf über Dolny 
Svetla und Waltersdorf durch. Los geht es 
10.00 Uhr vom Wanderparkplatz Jonsdorf 
an der Gondelfahrt. Die Tour ist grenzüber-
schreitend, daher bitte Personalausweis 
oder Reisepass mitführen. Bei der leichten 
Tour von ca. 9 km mit 180 Höhenmetern 
wird es eine Mittagseinkehr in Dolny Svet-
la geben.

Anmeldungen sind bis zum 25. Februar un-
ter Tel.: 03585 861529 vorzunehmen.

Der Anglerverein 
Ebersbach e.V.
Der Anglerverein Ebersbach e.V. wird am  
7., 8. & 14. März 2020 wieder einen Vorberei-
tungslehrgang zur Sächsischen Fischerei-
prüfung in Dürrhennersdorf durchführen. 
Unser Lehrgangsteam hat inzwischen mehr 
als 25 Jahre Erfahrung in der Ausbildung 
angehender Angler. Neben Anglern, haben 
schon zahlreiche Teichbesitzer, Mitglieder 
von Naturschutzverbänden aber auch Mit-
arbeiter von Tiefbaubetrieben, welche in 
Fließgewässern arbeiten, sich das notwen-
dige Wissen bei uns angeeignet.
Die Einnahmen der Lehrgänge verwendet 
der Verein selbstverständlich ausschließlich 
für satzungsgemäße Zwecke und kommen 
unserer einheimischen Natur zu Gute.

Anzeige im Stadtjournal schalten?
  0 35 85 / 40 19 67
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Sprechzeiten der Stadtverwaltung Löbau:

Donnerstag   9.00 -12.00 Uhr 
und 14.00 -16.00 Uhr
Freitag    9.00 -12.00 Uhr

Montag   9.00 -12.00 Uhr
Dienstag    9.00 -12.00 Uhr
und   14.00 -18.00 Uhr
Mittwoch keine Sprechzeit

Anschrift: Altmarkt 1, 02708 Löbau, Telefon: 0 35 85 / 4 50- 0
 Mail: info@loebau.de | www.loebau.de

Messe- & Veranstaltungshalle
Februar 2020

06.02.2020 (19.00 Uhr)
Night oft he Dance
Im brandaktuellen Programm „Irish Dance 
Revolution“ erlebt das Publikum live und 
zum Greifen nah wie die Erde bebt, wenn 
unzählige Füße absolut synchron in mitrei-
ßendem Rhythmus über den Boden don-
nern. Im Verlauf des über 90-minütigen 
Programms zieht sich irischer Stepptanz 
wie ein roter Faden durch den Abend. Wo-
bei der klassische Stepptanz hier mit völlig 
neuen und einzigartigen Choreographien 
kombiniert und in seiner Vielfältigkeit dar-
geboten wird. Das Ensemble, bestehend 
aus Breakdance-Weltmeistern, kunstvol-
len Akrobaten, flinken Stepptänzern und 
eleganten Balletttänzern, spiegelt die un-
glaubliche Vielfalt von Night of the Dance 
wider.
-----------------------------------------------------

09.02.2020 (15.00 Uhr)
Calimeros
Auf großer „Endlos Liebe“-Tour 2020 mit 
Stargast Sonia Liebing. Das erfolgreichs-
te Schlager-Trio Europas bietet eine musi-
kalische Luxus-Kreuzfahrt durch die große 
Welt der Gefühle! Ihr neues Erfolgsalbum 
„Endlos Liebe“ präsentieren die Calimeros 
auf Ihrer exklusiven 2020-Deutschlandtour-
nee – auch in Ihrer Nähe! Einzigartige und 
abwechslungsreiche Schlager-Stunden ga-

rantieren einen unvergesslichen Abend vol-
ler Emotionen!
-----------------------------------------------------

15.02.2020 (15.00 Uhr)
Nachtflohmarkt
Nach den großen Erfolgen der vergangen 
Nachtflohmärkte organisiert das Projekt-
zentrum Dresden erneut einen Nachtfloh-
markt in der Messehalle. Schauen, Kramen, 
Feilschen zwischen hunderttausend Raritä-
ten von A wie Ansichtskarte bis Z- wie Zink-
badewanne.
-----------------------------------------------------

16.02.2020 (20.00 Uhr)
Rock the Circus – Musik für die Augen
Mitreißend, spektakulär, einzigartig. Atem-
beraubende Artistik und kraftvolle Rock-
musik aus fünf Jahrzehnten! Songs von 
wahren Legenden des Rock wie LED ZEP-
PELIN oder BON JOVI, PINK FLOYD oder 
GUNS´N´ROSES, QUEEN oder AC/DC liefern 
den Soundtrack zu spektakulären Auftrit-
ten von Magiern und Jongleuren, Hoch-
seilkünstlern und BMX-Artisten, Schwert-
schluckern und Bodenakrobaten. Dabei 
bietet die sechsköpfige, aus bühnenerfah-
renen Profi-Musikern zusammengestellte 
Live-Band weit mehr als nur die musikali-
sche Untermalung. Denn erst im ausgewo-
genen Zusammenspiel aus Rock und Zirkus 
entsteht „Musik für die Augen“.

Kulturzentrum  
Johanniskirche 
Februar 2020
02. Februar 2020 (16.00 Uhr)
Impressionen vom Starnberger See
Musikalischer Reisebericht mit dem Collegi-
um canorum Lobaviense (Kristin Kühne, An-
gelika Nitzschke, – Sopran; Anna-Luise Selt-
mann, Dorothea Lerch – Alt; Christian Kühne, 
Christof Singer – Tenor; Steffen Menzel, Vol-
ker Heinrich – Bass), welches im Oktober 2019 
in Bayern am Starnberger See unterwegs ge-
wesen ist.
-----------------------------------------------------

08.02.2020 (20.00 Uhr)
Improvisationstheater „Yes oder nie“
Improvisationstheater nach Vorgaben aus 
dem Publikum. Mit der Theatergruppe Yes-
oder-Nie! Eine leere Bühne und Schauspie-
ler, die keinen Text gelernt haben… was kann 
man von so einem Theaterabend schon er-
warten? So einiges! Yes-oder-Nie! ist eine Im-
provisationstheatergruppe aus Dresden, wel-
che von vier Schauspielern, die bereits seit 
über zehn Jahren gemeinsam auf den Bühnen 
Deutschlands improvisieren, gegründet wur-
de. Sie ist aus der Theatergruppe Freie Spiel-
kultur hervorgegangen, in der die Schauspie-
ler sich kennengelernt, ihre Leidenschaft zu 
improvisieren entdeckt und ihre Fähigkeiten 
gemeinsam weiterentwickelt haben.
-----------------------------------------------------

15.02.2020 (19.30 Uhr)
50 Jahre Puhdys – Die Talkshow
Dieter „Maschine“ Birr war nicht nur knapp 50 
Jahre Sänger und Frontmann der Kultband, 
sondern schrieb auch fast alle Lieder. In lo-
ckerer Atmosphäre wird er zusammen mit Kai 
Suttner aus dem Nähkästchen plaudern und 
von legendären Auftritten, verrückten Fans 
und markigen Kollegen erzählen. Zur Unter-
malung wird Dieter Birr ein paar Puhdys-Klas-
siker, aber auch den einen oder anderen neu-
en Song in dezenten und intimen, aber nicht 
minder intensiven Akustik-Versionen zum 
Besten geben.
-----------------------------------------------------

21.02.2020 (16.00 Uhr)
Lieder vom Wolgastrand
Ronny Weiland, die Stimme der Extraklasse, 
lädt ein zu musikalischen Erinnerungen an 
Ivan Rebroff. Er ist eine der großen Ausnah-
mestimmen unserer Zeit. Beginnt er zu sin-
gen, dann erzeugt er schon ab den ersten 
Tönen Gänsehaut beim Zuhörer. Ein mächti-
ger Bass der gern immer wieder mit Ivan Re-
broff verglichen wird! In seinem Programm 
lässt er mit dem „Wolgalied“ oder „Ich bete 
an die Macht der Liebe“ keine Wünsche offen! 
Sein Unterhaltungsprogramm erstreckt sich 
vom Schlager, über Klassik, Musical, Volksmu-
sik, bis hin zu modernen Klängen und immer 
wieder überrascht er seine Gäste mit neuen 
Facetten! 
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21. März 2020 von 9 bis 12 Uhr
in der Messe- und  
Veranstaltungshalle Löbau

Immer wieder- immer gut! Die Löbau-
er Baby- und Kindersachenbörse lockt 
Groß und Klein auch diesen (Vor-)Früh-
ling in die Löbauer Messehalle
Erhältlich sind wie immer preiswerte Mäd-
chen- und Jungenbekleidung aus zweiter 
Hand bis Größe 176 für Frühjahr/Sommer 
sowie gebrauchte, gut erhaltene Kinder-
wagen, Kindersitze, Betten, Hochstühle, 
Spielsachen, Bücher und vieles mehr. An 
den nach Kleidergrößen sortierten Tischen
können Eltern und Großeltern ausgiebig 
stöbern.
Für unsere schwangeren Kundinnen und 
für Menschen mit Behinderung öffnen wir 
schon am Freitag, den 20. März von 16 bis 
18 Uhr unsere Tore (Einlass nur mit entspre-
chendem Nachweis und maximal einer Be-
gleitperson).
Teilnehmeranmeldungen nehmen wir on-
line unter folgender Adresse an:
www.kindersachenboerse-loebau.de/ 
anmeldung/
Sie finden unsere Börse total klasse?! Da 
freuen wir uns und nehmen Sie gern in 
unser großes Helfer-Team auf. Bei Interes-
se melden Sie sich einfach über Facebook, 
per e-Mail (kindersachenboerse@gmx.de) 
oder Handy (Mo – Fr von 19 – 20 Uhr 0176 
55 911 602). An dieser Stelle wieder ein rie-
siges DANKESCHÖN an unser großes fleißi-
ges Helferteam!
Mit Ihrer Teilnahme an unserer Baby- und 
Kindersachenbörse unterstützen SIE sozi-
ale Projekte und Einrichtungen, vorrangig 
im Landkreis Görlitz, z.B.:
· Kitas und Grundschulen in der Region
·  Schwangerenberatungsstelle der Diako-
nie in Löbau

· Stiftung „Lichtblick“
· Kinder- und Jugendtelefon
· Kinderhospiz Görlitz
· Sonnenstrahl e.V.
· DKMS
· und viele weitere
Für aktuelle Informationen besuchen Sie 
uns bei Facebook!
Wir freuen uns auf Ihren Ein- / Verkauf!

Es grüßt das Team der Löbauer Baby- und 
Kindersachenbörse (eine Elterninitiative)

Deutsches Rotes Kreuz
Blut spenden – Leben retten: 
Engagement der Spender ist auch für vie-
le Patienten mit Krebserkrankungen über-
lebenswichtig
Seit 2006 lenkt jedes Jahr der weltweite Ak-
tionstag am 4. Februar - der Weltkrebstag - 
die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Er-
forschung, Vorbeugung und Behandlung 
von Krebserkrankungen. Jedes Jahr er-
kranken etwa 500.000 Menschen neu an 
Krebs. Insbesondere bei der Behandlung 
von Krebspatienten ist das soziale Engage-
ment von Blutspenderinnen und -spendern 
unverzichtbar. Denn Blut ist nicht künstlich 
herstellbar. Das menschliche Blut wird nach 
der Spende weiterverarbeitet und die dar-
aus gewonnenen Präparate zu einem sehr 
großen Teil bei der Behandlung von an 
Krebs erkrankten Menschen eingesetzt, die 
oftmals über einen langen Zeitraum hin-
weg regelmäßig auf Bluttransfusionen an-
gewiesen sind. 
Die Teams des DRK-Blutspendedienstes 
freuen sich, viele Spenderinnen und Spen-
der auf den angebotenen Terminen in 
Sachsen zu begrüßen!
Alle DRK-Blutspendetermine finden Sie un-
ter www.blutspende.de (bitte das entspre-
chende Bundesland anklicken) oder über 
das Servicetelefon 0800 11 949 11 (kosten-
los). Bitte zur Blutspende den Personalaus-
weis mitbringen!

Die nächste Blutspendeaktion 
in Ihrer Region findet statt 
am Freitag,  
den 7. Februar 2020
im Pfarrhaus Kittlitz, 
Weißenberger Landstraße 8
von 15.00 bis 18.30 Uhr

am Donnerstag,  
den 13. Februar 2020
in der Heinrich-Pestalozzi-Oberschule,  
Pestalozzistr. 17
von 14.30 bis 19.30 Uhr

Aktionszeitraum  
6. Januar bis 31. März 2020

Bei den Querxen in Seifhennersdorf ist im-
mer etwas los! Im Februar 2020 kann man 
hier gleich drei frostig-schöne Feriencamps 
erleben. Egal ob mit oder ohne Schnee, wir 
trotzen der kalten Jahreszeit und heizen or-
dentlich ein.
Im Winter befindet sich das „Querxenland 
in Narrenhand“. Zwei Wochen, vom 09. - 
14. Februar und vom 16. - 21. Februar 2020, 
kommen kleine Faschingsliebhaber voll 
auf ihre Kosten. Die Programminhalte rei-
chen von einer kunterbunten Faschings-
party, über Masken basteln, Backen in der 
Narrenküche, lustige Sinnesspiele und Ki-
noabend bis hin zu einer geführten Win-
terwanderung.
Außerdem wartet in der ersten Woche das 
Kochcamp „An die Töpfe fertig los“ auf sei-
ne kleinen Teilnehmer. Bei diesem Ferien-
camp für Hobbyköche und Gerne-Esser 
steht das selbständige Herrichten gesunder 
Mahlzeiten  im Vordergrund. Ergänzt wird 
dies durch Faschingsparty, Casinoabend, 

FUNtastische Ferien im KiEZ Querxenland
Entspannungsübungen und Schalenfeuer. 
Abgerundet wird unser Ferienangebot in 
der zweiten Woche mit dem „Wellness-
camp“. Hier können sich die Kids einmal so 
richtig erholen. Sie lernen Entspannungs-
techniken kennen, erleben ohne Stress ei-
nen gemütlichen Spieleabend, bringen den 
Körper beim Zumba wieder in Schwung 
und können bei einer Walderlebniswan-
derung und Beautytag mit Sauna den All-
tag vergessen.

Die Unterbringung unserer großen und 
kleinen Gäste erfolgt in komfortablen 
4-Bettzimmern. Die Betreuung erfolgt 
durch ausgebildete Gruppenleiter.  Unser 
hauseigenes Küchenteam sorgt dabei für 
die kulinarische Versorgung. 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.querxenland.de/ferienlager/ferien-
angebote.html
Direkte Anfragen und Buchungen unter 
info@querxentours.de oder 03586 451125
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Anzeige

Bekanntmachung 
die nächste Verbandsversammlung des Abwasser-
zweckverbandes Löbau-Nord findet am 11.02.2020 um 
17.00 Uhr statt.

ORT
Gemeindeamt Rosenbach

02708 Rosenbach OT Herwigsdorf
Steinbergstraße 1

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2.  Bestätigung der Niederschrift zur Verbandsversammlung 

vom 29.10.2019
3. Bürgerfragestunde 
4. Beschluss zum Haushalt 2020
5.  Info und Beschluss zur Baumaßnahme Äußere Zittauer 

Straße bis Rundteil einschließlich RÜ 19
6. Allgemeines

Höhne
Verbandsvorsitzender 

AZV Löbau-Nord

ABWASSERZWECKVERBAND  
LÖBAU-NORD
Georgewitzer Straße 54 • 02708 Löbau

Neue Gesichter der Inklusion  
gesucht
Fotoreportage über Menschen, die ihren Beitrag für ein 
inklusives Miteinander leisten

Für die Fotokampagne „Gesichter der Inklusion“ sucht das Inklusi-
onsnetzwerk Sachsen wieder Menschen, die sich für Inklusion in 
Sachsen stark machen. Das kann eine Erzieherin sein, die Kinder 
mit und ohne Behinderung betreut, ein Vater, der für die Rechte 
seiner gehörlosen Kinder kämpft oder ein Personaler, der selbst-
verständlich Menschen mit Behinderung einstellt. Die Palette ist 
vielfältig – wie die bisher veröffentlichten Gesichter der Inklusi-
on zeigen: https://www.inklusionsnetzwerk-sachsen.de/gesich-
ter-der-inklusion.html
Interessenten melden sich unverbindlich per E-Mail an gesichter@
inklusionsnetzwerk-sachsen.de. Ihre Ansprechpartnerin ist Susan-
ne Rößner. Teilnahmebedingung für die Kampagne „Gesichter der 
Inklusion“ ist Ihr persönliches Engagement für mehr Teilhabe und 
Inklusion in Sachsen oder Ihre eigene Betroffenheit. 
Die Kampagne ist Teil des Projektes „Inklusionsnetzwerk Sachsen“ 
der Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Sachsen e .V. (LAG SH 
Sachsen), das auf eine Stärkung der Inklusion in Sachsen über Ver-
netzung, Information und Austausch zwischen Menschen mit und 
ohne Behinderungen hinwirkt.
Die Reportagen sind abrufbar unter www.inklusionsnetzwerk-
sachsen.de, über https://www.instagram.com/gesichter_der_in-
klusion/ und https://www.facebook.com/inklusionsnetzwerk-
sachsen/.

E.-Thälmann-Str. 63 • 02708 Großschweidnitz 

  (03585) 40 19 67
  (03585) 46 88 87
  post@media-light-loebau.de
www.media-light-loebau.de

Telefon:
0 35 85 /  
40 19 67
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